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Feuerwehr
Gefahrenerkundung Kampfmittelverdacht (GEKV)
Billstr. 87

Hamburg, den 12.12.2019

Ihr Antrag vom 16.10.2019, Gefahrenerkundung / Luftbildauswertung, Wiesenredder 85

Unser Geschäftszeichen:
Bei Antwort bitte angeben

Sehr geehrte

die Gefahrenerkundung/ Luftbildauswertung anhand historischer Aufnahmen der Alliierten
aus dem II. Weltkrieg ergab, dass auf der von Ihnen abgefragten Fläche kein Hinweis auf
noch nicht beseitigte Bombenblindgänger oder vergrabene Kampfmittel besteht.

Die Fläche wird nicht als Verdachtsfläche gemäß § 1 (4) KampfmittelVO (Verordnung zur
Verhütung von Schäden durch Kampfmittel) eingestuft.

Nach heutigem Kenntnisstand sind keine Maßnahmen nach §6 (2) KampfmittelVO
notwendig.

Diese Stellungnahme gilt nur für die auf dem anliegenden Plan grün dargestellten Flächen.

Ein Gebührenbescheid für die Antragsbearbeitung geht Ihnen gesondert zu.

ichen Grüßen
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Hamburg, den 12.12.2019 

Ihr Antrag vom 16.10.2019, Gefahrenerkundung / Luftbildauswertung, Wiesenredder 85 

Unser Geschäftszeichen: 
Bei Antwort bitte angeben 

Sehr geehrte^^^^^l 

die Gefahrenerkundung/ Luftbildauswertung anhand historischer Aufnahmen der Alliierten 
aus deni II. Weltkrieg ergab, dass auf der von Ihnen abgefragten Fläche kein Hinweis auf 
noch nicht beseitigte Bombenblindgänger oder vergrabene Kampfmittel besteht. 

Die Fläche wird nicht als Verdachtsfläche gemäß § 1 (4) KampfmittelVO (Verordnung zur 
Verhütung von Schäden durch Kampfmittel) eingestuft. 

Nach heutigem Kenntnisstand sind keine Maßnahmen nach §6 (2) KampfmittelVO 
notwendig. 

Diese Stellungnahme gilt nur für die auf dem anliegenden Plan grün dargestellten Flächen. 

Ein Gebührenbescheid für die Antragsbearbeitung geht Ihnen gesondert zu. 

Mit freundlichen Grüßen 




